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- Prozessbevollmächtlgta: Rechtsanwäite Llngprau,
W*nsche, Neue Grünstraße 17, 101?g Berfin, -
306/04L08-

g 6 g e n

Urteil

verldndet am : 12,04.2005
Neldewilz, Justi zangostellte

KIägerin,

Beklagte.

wegen Schadensersatzes aus Verkehrsunfall

hat das Amtsgerlcht Mitte, ÄbL 3,
lm schrifflichen verfahren nach sahriftsaEfrist bis zum 22.03.2o05
durch dle Richterin am Landgericht KIein
frir Recht ertannft

1. D]e Beklagte wird verurteitt, die Klägerin von Ansprüchen oer Rächtsanwä6e
Lingnau u. wtinsche, Neue Grünstraße ,17, ß1zb geriin, aus dei Rechnung
0400921 vom 19.11'2004 in Höhe von 169,00 € nebst 5 % Zinsen üuer deri Basis-zinssaE seit dem 01.12.2004 freizustellen

?. ?i" Beklagte hat die Kosten dss Rechtsetreits zu tragen.
3. Das Urfeil ist vorläufig vofistreckbar..
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ericht Mitte
Im hlarnen des Volkes

Gxchäftuummer: 3 C 3451/04

In dem Rechtsstreit



T a t b e s t a n d

Auf die Von der Darstellung des Tatbestandos wird gemäß S gl Sa Zpo vezlchtet.

F n t s c h q i d u n q s a r ü r r  d e

Die Klage ist begnindet. Die Prozessbevoilmächtigten oer Kiägerin sind von der
Klägerin Init einer'1,3-Geschäftsgebühr gemäß s i314 RVG zu vergüten, Das
Gericht geht davon aus' dass es bei der Abwicklung von verkchrsunfällen
hu ch gelagerton Fall rnehr gibt, da die Göschäcilgten
eines verkehrsunfalles in Folge eahlreicher Neuerungen dg,r Geseteslage scjwio
, ' fu@.ungzUmSchadenstechtgehal tens ind,abzuschätzen

in welchem Umfang und. wie sie ihren schaden goltend machen ctürfen. So sind sie
gehalten, abzuschätzen, ob sie einen Kostenvbranschlag einholen oder ein
PtjftsgE"hten einholen;sollan, ob sie.Mehrwerfsteuer und *unn ja in welcher Höhe
geitend machen können- Auch irn Rahmen ihrer schadensminderungspflicht sind die
Geschädigten eines verkehrsunfalls zu eahlreichen Verhaltensweisen aufgefordert,
cie gegebcnenfalls anwaltlicher Beratung erfordern. Demgomäß muss sich einprozessbevolimächtigfer 

eines unfatlgedchädigrten mit der entsprechencjen
Rechtsprechung auseinanderseteen, urn söinen Mandanten entsprechend zu
beraten' Eine einfach geragerte Tätigkeit, die ledigrich auf ein Einreichen von
Rechnungen und Zusamrnenaddieren von schadenspositionen hinausläuft, ist daner
bai einem Verkehrsunfalf von vomherein ausgeschlossen" Daher entsprichf es unter
Berucksichtlgung aller umstände gemäß s 14 RvG dem bitiigen Ermessen, dass oer
Prozessbevoilmächtigte der Krägenn für die Beratung und Gertendmachung des
Unfallschadens eine 1,3-Gebühr beansprucht. Die Krägerin hat riäher gemäß s 3
PflvG in vErbindunö mit S'1314 RVG und dem Gebührentatbestanrj Nr, 2004 100
RvG einen Anspruch auf Frelstellung von den Rechtsanwattskosten i. Höhe von
109,00 € nebst Zinsen.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus SS Zg4, 2g69. BGB.
Die Nebenentscheidungen beruhen a' i  gg gl, z0B Nr. 1 1 ,713 zpo.
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Die Berufung wird nicht zugelassen, da die Rechtssache keine grundsätzlicne

Bedeutung hat oder die Fottbildung des Rechts oder Sicherung einer einhoitlichen

Rechtsprechung eine E ntscheidung des Berufu ng sgerichts nicht erfnrd ert,

Klein

Justizangästellte


